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Von: F Bogner <f.bogner@aon.at> 
Gesendet: Montag, 6. März 2023 16:18
An: Office PRVA <office@prva.at>
Betreff: Anrag auf Statutenänderung
 

Schönen guten Tag,

ich ersuche, den nachfolgenden Antrag an die Generalversammlung am 22. 3. 2023 dieser
zum Beschluß vorzulegen. Ich weise darauf hin, daß es sich inhaltlich um eine winzige
Änderung handel, durch den Sachverhalt aber mehrere Passagen der Statuten angepaßt
werden müssen.

Begründung für den Antrag auf Statutenänderungen:

Nach den derzeitigen Statuten können Personen, die nicht im Bereich der PR tätig
sind, nicht Ordentliche Personenmitglieder sein, da es in den Statuten heißt:
"Ordentliche Mitglieder sind solche, die die erforderliche berufliche Qualifikation
und Praxis mitbringen, beruflich im Bereich der Public Relations tätig sind und die
sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen." Der Vorstand hat erklärt, möglichst offen
für neue Mitglioeder zu sein.

Es ist ja durchaus wünschenswert, Personen, die sich für den Verband und PR
interessieren, jedoch in einem anderen Arbeitsbereich tätig sind, z. B. Werbung oder
Geschäftsführung, als Personenmitglied aufzunehmen. Dafür ist jedoch eine eigene
Kategorie von Mitgliedschaft zu schaffen, wie dies in der Vergangenheit auch schon
der Fall war (allerdings mit der etwas abwertenden Bezeichnung "Außerordentliches
Mitglied"). Diese "Assoziierten Mitglieder" sollen gleiche Rechte und Pflichten wie
die Ordentlichen Personenmitglieder haben, mit Ausnahme des Stimmrechts in der
Generalversammlung und der Wählbarkeit in den Vorstand. Denn es ist nicht
vertretbar, daß Mitglieder, die nicht im Bereich Public Relations tätig sind, über die
Grundlagen und das Schicksal des Public Relations Verbandes Austria bzw. der PR-
Branche bestimmen.

Antrag an die Generalversammlung

Die Generalversammlung des Public Relations Verbandes Austria - Vereinigung
österreichischer Kommunikationsfachleute möge am 23. 3. 2023 folgende
Statutenänderungen beschließen (neuer Text wie beantragt):

§ 4 Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in

1.1. Personenmitglieder
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a) Ordentliche Personenmitglieder 

b) Assozierte Personenmitglieder

c) PRVA Newcomers
d) Senioren- und Ehrenmitglieder
e) Mitarbeiter/innen in Non Profit Organisationen
f) je ein/e Vertreter/in eines fördernden Mitglieds
g) je ein/e Vertreter/in eines PRVA-Wirtschaftspartners

1.2. Gruppenmitglieder (Institutionen, Agenturen und Unternehmen)
1.3. Non Profit Organisationen

1.4. Fördernde Mitglieder des PRVA

(2) Ordentliche Personenmitglieder sind solche, die die erforderliche
berufliche Qualifikation und Praxis
mitbringen, beruflich im Bereich der Public Relations tätig sind und die sich
aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen. Diese Mitglieder können auch dann
ordentliche Mitglieder bleiben,wenn sie in beruflichen Ruhestand treten, aber
weiterhin am Vereinsleben teilhaben wollen.

(3) Assoziierte Personenmitglieder sind solche, die sich für Public Relations
und den PRVA interessieren, sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen
wollen, jedoch beruflich nicht im Bereich der Public Relations tätig sind.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen und die
Leistungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der
Generalversammlung sowie
das aktive und passive Wahlrecht stehen nur Ordentlichen
Personenmitgliedern zu.

§ 9 Die Generalversammlung

(6).....Stimmberechtigt  sind nur Ordentliche Personenmitglieder.......

§ 11 Der Vorstand

(2) In  den Vorstand können nur Ordentliche Personenmitglieder gewählt
werden.



Es ist zu überprüfen, ob auf Grund der geringfügigen Statutenänderung noch
andere Passagen in den Statuten folgerichtig angepaßt werden müssen.

 

Ich beantrage, diesen Antrag in der Generalversammlung vor Beschluß kurz erläutern zu
können.

Mit kollegialen Grüßen

Franz M. Bogner

Wien, 4. März 2023

 

Prof. Dkfm. Franz Bogner
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